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(2) Als eine der wichtigsten Formen der Zusammenar
beit mit der Bevölkerung hat sich jede ständige Kommis
sion ein Aktiv von Bürgern zu schaffen, die befähigt und 
interessiert sind, die ständige Kommission bei der Durch
führung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

§19

(1) Der Rat, seine Fachorgane und die Betriebe und 
Einrichtungen sind verpflichtet, die ständigen Kommissio
nen bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen 
und ihre Vorschläge und Hinweise zu beachten.

(2) Der Rat ist insbesondere verpflichtet, Vorschläge der 
ständigen Kommissionen, die einer Entscheidung des Rates 
bedürfen, innerhalb von 30 Tagen nach ihrem Eingang zu 
beraten. Wenn sich der Rat den Vorschlägen der ständigen 
Kommission nicht anschließt, hat er dies zu begründen.

(3) Die Mitglieder der ständigen Kommissionen haben 
das Recht, an denjenigen Sitzungen des Rates teilzuneh- 
men, in denen Vorschläge dieser ständigen Kommissionen 
beraten werden.

§20

(1) Die örtlichen Volksvertretungen können zur Durch
führung bestimmter Aufgaben zeitweilige Kommissionen 
wählen.

(2) Für die Bildung und Tätigkeit der zeitweiligen Kom
missionen gelten die Bestimmungen der §§17 bis 19 ent
sprechend.


